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A U S B I L D U N G S V E R G Ü T U N G  
 
 
Bund, Kommunen (TVöD) 

 

Der Bund und die Gemeinden haben mit Wirkung vom 01.10.2005 Tarifverträge mit der Bezeichnung TVöD 

abgeschlossen. 

 

Die Tarifverträge für Auszubildende des öffentlichen Dienstes vom 13.09.2005 - in der Fassung vom April 

2025 - gelten für Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des TVöD 

fallen, in einem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebil-

det werden 

 

Die Ausbildungsvergütung beträgt für Auszubildende 

 
 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 
bis 31.03.2025 1.218,26 € 1.293,26 € 1368,26 € 
ab 01.04.2026 1.293,26 € 1.343,20 € 1.389,02 € 
ab 01.05.2026 1.368,26 € 1.418,20 € 1.464,02 € 

 
 
Länder (TV-L) 

 

Hier wird der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungs-

gesetz (TVA-L BBiG) vom November 2023 zu Grunde gelegt. 

 

Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in Verwaltungen und Betrieben in einem staatlich anerkannten 

oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ausge-

bildet werden. Voraussetzung ist, dass sie in Verwaltungen und Betrieben ausgebildet werden, die unter 

den Geltungsbereich des TV-L fallen. 

 

Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende  

 
 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 
ab 01.02.2025 1.236,82 € 1.290,96 € 1.340,61 € 

 


